
Nachtrag zur Antwort zur Einwohnerfrage von Herrn Edgar Schmidt aus den Sitzungen vom 

09.09.202, 20.01.2022 und 17.02.2022 

 

Antwort Amt für Verkehr: 

Bauliche Maßnahmen zur Verhinderung von Halten und Parken auf Fahrradschutzstreifen 

können wir nicht anordnen. Laut der Straßenverkehrsordnung müssen Schutzstreifen 

überfahrbar sein: siehe § 42 Anlage 3 zu Zeichen 340 „2. Wer ein Fahrzeug führt, darf auf der 

Fahrbahn durch Leitlinien markierte Schutzstreifen für den Radverkehr nur bei Bedarf 

überfahren…“  

 

Allerdings besteht auf den Schutzstreifen ein gesetzliches Halteverbot: § 42 Anlage 3 zu 

Zeichen 340: „3. Auf durch Leitlinien markierten Schutzstreifen für den Radverkehr darf nicht 

gehalten werden.“ 


